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Waldbrandgefahr steigt:
Betretungsverbot und hohe Bußgelder

drohen!
Waldbrandgefahr bei Leipzig: Ab Mittwoch drohen

Betretungsverbote für Wälder. Bußgelder bis 2.500 Euro
möglich.

Wiedemar, Deutschland - Am Montagnachmittag wurde
erneut ein Waldbrand in Nordsachsen gemeldet, und es zeigt
sich, dass die Situation in den Wäldern zunehmend kritisch wird.
In einem Waldstück nördlich von Wiedemar, ganz in der Nähe
der Grenze zu Sachsen-Anhalt, brannte es vorerst
glücklicherweise nur auf einer kleinen Fläche. Die Feuerwehr
war schnell zur Stelle und konnte den Brand rasch löschen,
bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Doch die aktuellen
Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die steigende
Waldbrandgefahr in der Region. Wie Radio Leipzig berichtet,
hat die Forstbehörde von Nordsachsen sofort reagiert und eine

https://www.radioleipzig.de/beitrag/wieder-waldbrand-bei-leipzig-jetzt-drohen-bussgelder-871157/


neue amtliche Warnung herausgegeben.

Ab Mittwoch drohen nun in großen Teilen des Landkreises
Nordsachsen strenge Betretungsverbote für Wälder, da für die
Dübener Heide, die Dahlener Heide und Wermsdorf die höchste
Waldbrandgefahrenstufe 5 prognostiziert wird. Bei dieser Stufe
ist das Betreten der Wälder ausdrücklich untersagt. Wer sich
nicht an dieses Verbot hält, muss mit Bußgeldern von bis zu
2.500 Euro rechnen. Das darf unter keinen Umständen auf die
leichte Schulter genommen werden.

Waldbrandgefahr ernst nehmen

Die Waldbrandgefahr ist nicht nur eine lokale Angelegenheit,
sondern betrifft uns alle. Das ganzjährige Verbot, mit offenem
Feuer im Wald zu hantieren, gilt unabhängig von der
Waldbrandgefahrenstufe und ist im Waldgesetz für den Freistaat
Sachsen verankert. Diese Regelung zwingt alle Waldbesucher
dazu, sich an die Vorschriften zu halten. Das Rauchen, Grillen,
Zünden von Lagerfeuern sowie das Inbetriebnehmen von
Himmelslaternen sind strengstens verboten. Ein Verstoß wird,
wie im Waldportal Sachsen zu lesen, als Ordnungswidrigkeit
geahndet.

Wer dennoch eine Himmelslaterne aufsteigen lassen möchte,
muss sich der Konsequenzen bewusst sein: Für unerlaubte
Starts drohen Strafen von bis zu 1.000 Euro. Darum gilt es,
besonders achtsam zu sein und die Warnungen der Behörden
beachtet. Um die Wälder zu schützen und Unfälle zu vermeiden,
ist es ebenfalls wichtig, Zufahrtswege zu den Waldgebieten nicht
mit Fahrzeugen zu blockieren. Diese Wege sind essenziell für die
Rettungskräfte im Notfall.

Gesetzliche Hintergründe

Die gesetzlichen Bestimmungen sind klar: § 15 des 
Sächsischen Waldgesetzes regelt den Umgang mit Feuer im
Wald und verbietet das Rauchen sowie offene Feuer. Dies soll

https://www.wald.sachsen.de/waldbrandgefaehrdung-4186.html
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/5405-SaechsWaldG


helfen, die wertvollen Waldflächen in ihrer wirtschaftlichen und
umweltbezogenen Funktion zu erhalten. Zudem werden unter
den entsprechenden Voraussetzungen auch Kontrollen durch die
Gemeinden durchgeführt. Im Brandfall gibt es nur eine richtige
Handlungsweise: Sofort die Feuerwehr unter der Nummer 112
informieren.

Das Bewusstsein für Waldbrandschutz zu schärfen und die
Vorschriften einzuhalten, ist eine gemeinsame Verantwortung.
Nur so können wir die Wälder von Sachsen, die viele
Rückzugsorte für Tiere bieten und als Erholungsraum dienen,
auch für kommende Generationen bewahren.

Details
Ort Wiedemar, Deutschland
Quellen www.radioleipzig.de
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Besuchen Sie uns auf: n-ag.net
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